
Urkundenrolle 6.492   Sammlung 5.278
 PROTOKOLL DER GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG 

 DER "E-WERK WINNEBACH KONSORTIAL-GMBH"
 REPUBLIK ITALIEN 

Am neunzehnten Juli zweitausendachtzehn
(19 - 7 - 2018)

In Brixen, in meiner Kanzlei.
Um  17.35 Uhr.
Vor mir RA Dr. MARTINA TSCHURTSCHENTHALER, Notar in Brixen, mit 
Amtssitz dort in Kleiner Graben 2, eingetragen im Notariatskollegium von 
Bozen,

ist erschienen:
FINK CLAUDIA, geboren  in  Brixen (BZ)  am 13.  Mai  1970,  wohnhaft  in 
Terenten  (BZ),  Sonnleitenstraße  10,  italienische  Staatsbürgerin, 
Steuernummer FNK CLD 70E53 B160F, in ihrer Eigenschaft als Präsidentin 
des Verwaltungsrates und gesetzliche Vertreterin der Gesellschaft

"E-WERK WINNEBACH KONSORTIAL-GMBH", 
mit Sitz in Terenten (BZ), St.-Georgen-Straße 1, Gesellschaftskapital Euro 
100.000,00  (einhunderttausend  Komma null  null),  zur  Gänze  eingezahlt, 
Steuer-,  Mehrwertsteuer-  und  Eintragungsnummer  im  Handelsregister 
Bozen 02505660213, R.E.A. 183227.
Die  Erschienene,  deren  persönlicher  Identität  und  Eigenschaft  ich  Notar 
gewiss  bin,  ersucht  mich  um  Beurkundung  des  Verlaufes  der 
Gesellschafterversammlung der obgenannten Gesellschaft, welche sich an 
diesem Ort und zu dieser Stunde versammelt hat, um über folgende

TAGESORDNUNG
zu diskutieren und zu beschließen:
1) Änderung der Satzung;
2)  Ernennung  des  Verwaltungsorgans  und  diesbezügliche 
Beschlussfassungen;
3)  Ernennung  des  Aufsichtsorgans  und  diesbezügliche 
Beschlussfassungen.
Frau FINK CLAUDIA übernimmt gemäß Art. 14.1 des Statuts den Vorsitz 
der Gesellschafterversammlung und erklärt:
a)  dass  die  Gesellschafterversammlung  mittels  elektronischer  Post  mit 
Schreiben vom 10. Juli 2018 ordnungsgemäß im Sinne des Art. 12.1 des 
Statuts einberufen worden ist;
b) dass das Gesellschaftskapital wie folgt vertreten ist:
-  durch  die  "GEMEINDE  TERENTEN",  mit  Sitz  in  Terenten  (BZ),   St.-
Georgen-Straße  1,  Steuernummer  81004010211,  Inhaberin  von 
Gesellschaftsanteilen  im  Nominalbetrag  von  Euro  66.670,00 
(sechsundsechzigtausendsechshundertsiebzig  Komma  null  null),  gleich 
66,67%  (sechsundsechzig  Komma  siebenundsechzig  Prozent)  des 
Gesellschaftskapitals,  hier  vertreten  durch  den  Bürgermeister  und 
gesetzlichen Vertreter Herrn WEGER REINHOLD, geboren in Brixen (BZ) 
am  15.  September  1972,  in  Ausführung  der  Beschlussniederschrift  des 
Gemeinderates  Nr.  6/R/2018  vom  10.  Mai  2018,  welcher  mir  Notar 
vorgelegt worden ist und bei den Dokumenten der Gesellschaft aufbewahrt 
wird;
-  durch  die  "GEMEINDE  VINTL",  mit  Sitz  in  Vintl  (BZ),  Kirchweg  4, 
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Steuernummer  81007610215,  Inhaberin  von  Gesellschaftsanteilen  im 
Nominalbetrag  von  Euro  33.330,00 
(dreiunddreißigtausenddreihundertdreißig Komma null null),  gleich 33,33% 
(dreiunddreißig Komma dreiunddreißig Prozent) des Gesellschaftskapitals, 
hier vertreten durch den Bürgermeister und gesetzlichen Vertreter Herrn Dr. 
HUBER WALTER, geboren in St. Lorenzen (BZ) am 27. September 1955, in 
Ausführung der Beschlussniederschrift  des Gemeinderates Nr. 11/R/2018 
vom 14.  Mai  2018,  welcher  mir  Notar  vorgelegt  worden ist  und bei  den 
Dokumenten der Gesellschaft aufbewahrt wird;
c) dass für das Verwaltungsorgan der Gesellschaft Frau FINK CLAUDIA, 
hier  erschienen  als  Präsidentin  des  Verwaltungsrates,  sowie  die 
Verwaltungsratsmitglieder Dr. HUBER WALTER, geboren in St. Lorenzen 
(BZ)  am 27.  September  1955 anwesend ist,  während Herr  ZAMUNARO 
PIERPAOLO, geboren in Bozen am 4. Juli 1960, entschuldigt abwesend ist;
d) dass kein Rechnungsprüfer und kein Kontrollorgan amtierend sind;
e) die Identität und die Teilnahmeberechtigung der Anwesenden geprüft zu 
haben,
f)  alle  Anwesenden  sich  über  die  Tagesordnung  ausreichend  informiert 
erklären und bereit  sind,  sie  zu  behandeln  bzw.  deren Behandlung sich 
niemand widersetzt.
Die Vorsitzende erklärt somit die Gesellschafterversammlung im Sinne des 
Art. 12.3 des Statutes für ordnungsgemäß einberufen und beschlussfähig, 
um über die Punkte der Tagesordnung zu befinden. Sie präzisiert, dass die 
Versammlung  im  Sinne  des  Art.  12.4  zudem auch  als  Vollversammlung 
beschlussfähig zusammengetreten wäre, da alle Gesellschafter anwesend 
sind  und  die  im  Amt  befindlichen  Verwalter  anwesend  bzw.  über  die 
Versammlung informiert worden sind und sich niemand der Versammlung 
widersetzt. 
Die Vorsitzende informiert die Vollversammlung, dass die Anwesenheit des 
Notars  ausschließlich  für  die  Abhandlung  des  ersten  Punktes  der 
Tagesordnung erforderlich ist.
Zum  ersten  Punkt  der  Tagesordnung  übergehend  unterbreitet  die 
Vorsitzende  der  Gesellschafterversammlung  den  Vorschlag,  den  neuen 
Text  der  Satzungen  zu genehmigen,  welchen  sie  kurz  in  den  einzelnen 
Punkten zusammenfasst. 
Nach kurzer Diskussion, indem keiner der Anwesenden die Protokollierung 
seiner  Stellungsnahmen  beantragt,  erklärt  die  Vorsitzende  der 
Versammlung  die  Diskussion  bezüglich  des  ersten  Punktes  der 
Tagesordnung für beendet.
Die  Gesellschafterversammlung  der  "E-WERK  WINNEBACH 
KONSORTIAL-GMBH" 

beschließt:
einstimmig mit Handaufheben Folgendes:
- den neuen Text der Satzungen, welcher diesem Protokoll als wesentlicher 
Bestandteil unter dem Buchstaben "A" beigelegt wird, zu genehmigen.
Schließlich  beschließt  die  Gesellschafterversammlung,  dem 
Verwaltungsorgan die weitgehendsten Befugnisse für die Durchführung des 
gefassten  Beschlusses  zu  erteilen  und  dieses  zu  ermächtigen,  alle 
Formalitäten,  die  zur  Eintragung  der  obigen  gefassten  Beschlüsse  ins 
Handelsregister notwendig sind, durchzuführen auch mit der Befugnis, die 
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für  die  Eintragung  erforderlichen  Änderungen,  Streichungen  und 
Einfügungen  an  vorliegender  Urkunde  und  am  Gesellschaftsstatut 
vorzunehmen.
Da nichts weiteres zum ersten Punkt der Tagesordnung zu beschließen ist 
und  niemand  mehr  das  Wort  ergreift,  erklärt  die  Vorsitzende  die 
Gesellschafterversammlung 
um 17.48 Uhr für beendet und es kann mit der Abhandlung der restlichen 
Tagesordnungspunkte,  wo  es  meine  Anwesenheit  nicht  erfordert, 
fortgefahren werden.
Die Spesen vorliegender Urkunde gehen zu Lasten der Gesellschaft.
Vorliegende  Urkunde  ist  von  mir  Notar  der  Erschienenen,  welche  sie 
genehmigt, vorgelesen worden. Ich Notar bin von der Verlesung der Anlage 
ausdrücklich befreit worden.
Vorliegende Urkunde, mit Computer von einer Person meines Vertrauens 
geschrieben und eigenhändig von mir ergänzt, besteht aus drei Seiten von 
zwei Blättern.
Unterschrieben um 17.49 Uhr.
Gez.: CLAUDIA FINK
Gez.:  MARTINA TSCHURTSCHENTHALER (Siegel)
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